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   Äußeres Ohr    
 

Gradation 
GNr: I II III  V VI 

27  Verunstaltung einer oder beider 

Ohrmuscheln. 

Fehlen einer Ohrmuschel.  Akute Erkrankung der Ohrmu-

scheln und der äußeren Gehörgän-

ge, soweit Ausheilung oder Besse-

rung länger als 4 Wochen dauern 

wird. 

 

 

 

Nachuntersuchung spätestens 
nach 6 Monaten. 
 

Erhebliche Verunstaltung oder Feh-

len beider Ohrmuscheln. 

 

Erkrankungen der äußeren Gehör-

gänge oder der Ohrmuscheln, die 

das Tragen von Gehörschutzstöp-

seln und Kapselgehörschützern jeg-

licher Art dauerhaft nicht zulassen.  

 

Maligne Neoplasien. 

 

 


